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Leitsätze des Urteils 

Außervertragliche Haftung — Voraussetzungen — Rechtswidrigkeit — Schaden — Kausalzu
sammenhang — Begriff— Beweislast 
(EG-Vertrag, Artikel 215 Absatz 2) 

Die Haftung der Gemeinschaft im Rahmen 
von Artikel 215 Absatz 2 des Vertrages ist an 
das Zusammentreffen mehrerer Vorausset
zungen geknüpft: Das den Gemeinschaftsor
ganen vorgeworfene Verhalten muß rechts
widrig sein, es muß ein Schaden eingetreten 
sein, und zwischen dem Verhalten und dem 
behaupteten Schaden muß ein Kausalzusam
menhang bestehen. 

Ein Kausalzusammenhang im Sinne von 
Artikel 215 Absatz 2 des Vertrages liegt vor, 
wenn ein unmittelbarer ursächlicher Zusam
menhang zwischen dem von dem betreffen
den Organ begangenen Fehler und dem gel
tend gemachten Schaden besteht, für den die 
Kläger die Beweislast tragen. 
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